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Zum 31. Dezember 2024 | Verifort Capital III GmbH

Investmentanlagevermögen
31.12.2024 

€
31.12.2023 

T€

A.  Aktiva

1. Sachanlagen 2.921.600,00 4.448

2. Anschaffungsnebenkosten 98.968,53 148

3. Beteiligungen 7.131.179,79 5.761

4. Barmittel und Barmitteläquivalente

a) Täglich verfügbare Bankguthaben 2.158.079,32 1.501

5. Forderungen

a) Forderungen aus der Bewirtschaftung 89.245,67 167

b) Forderungen an Beteiligungsgesellschaf-
ten

503.496,77 129

c) Andere Forderungen 17.317,73 610.060,17 13 308

6. Aktive Rechnungsabgrenzung  15.557,16 16

12.935.444,97 12.182

B. Passiva

1. Rückstellungen 451.798,33 497

2. Kredite

a) Von Kreditinstituten 1.313.010,20 1.314

3. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

a) Aus anderen Lieferungen und Leistungen 62.838,07 84

b) Aus der Rücknahme von Anteilen 292.681,57 355.519,64 193 277

4. Sonstige Verbindlichkeiten

a) Gegenüber Gesellschaftern 148.926,45 0

b) Andere 26.974,83 175.901,28 12 12

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 1

6. Eigenkapital

a) Kapitalanteile bzw. gezeichnetes Kapital 5.443.521,30 5.651

b) Kapitalrücklage 441.218,07 464

c)  Nicht realisierte Gewinne/ 
Verluste aus der Neubewertung

1.629.345,25 1.831

d) Gewinnvortrag/Verlustvortrag 2.134.774,83 2.711

e) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 990.356,06 10.639.215,51 -576 10.081

12.935.444,97 12.182

Bilanz.
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Für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Verifort Capital III GmbH

Investmenttätigkeit
2024 

€
2023 

T€

1. Erträge

a) Erträge aus Sachwerten 325.513,27 443

b) Zinsen und ähnliche Erträge 29.291,58 3

c) Sonstige betriebliche Erträge 449.144,38 319

Summe der Erträge 803.949,24 764

2. Aufwendungen

a) Zinsen aus Kreditaufnahmen 13.507,85 11

b) Bewirtschaftungskosten 473.681,67 759

c) Verwaltungsvergütung 459.949,59 275

d) Verwahrstellenvergütung 5.535,48 4

e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 19.472,69 17

f) Sonstige Aufwendungen 266.062,52 275

Summe der Aufwendungen 1.238.209,80 1.341

3. Ordentlicher Nettoertrag -434.260,56 -576

4. Veräußerungsgeschäfte

a) Realisierte Gewinne/Verluste 1.424.616,62 0

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 1.424.616,62 0

5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 990.356,06 -576

6. Zeitwertänderung

a) Erträge aus der Neubewertung1 1.239.768,24 1.439

b) Aufwendungen aus der Neubewertung1 1.391.900,55 0

c) Abschreibungen Anschaffungs- 
nebenkosten

49.485,00 49

Summe des nicht realisierten 
Ergebnisses des Geschäftsjahres

-201.617,31 1.390

7. Ergebnis des Geschäftsjahres 788.738,75 813

Gewinn- und Verlustrechnung.

  1	||	 Summe der Änderungen der HGB Werte ohne Anschaffungsnebenkosten zum Vorjahr und Summe der Änderungen der Verkehrswerte zum Vorjahr.
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Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
Verifort Capital III GmbH

Verkehrswert. Die Verkehrswertermittlung erfolgt als  
Ertragswertermittlung gemäß § 271 KAGB i. V. m. § 169 KAGB 
in Form von Bewertungsgutachten durch gemäß § 216  
Abs. 2 KAGB bestellte externe Bewerter. Die Bewertungen 
erfolgen spätestens nach Ablauf der Frist des § 271 Abs. 1 
Nr. 1 KAGB entsprechend der Vorschriften des § 272 Abs. 1 
KAGB mindestens einmal jährlich.

Die Verkehrswertgutachten beinhalten die Vermietungs-
situation zum 31. Dezember 2024. Bereits abgeschlossene 
Neuvermietungen im neuen Geschäftsjahr bzw. Vermie-
tungsanbahnungen werden bei der Ermittlung der  
Verkehrswerte nicht berücksichtigt.

Die Bewertung der Anschaffungsnebenkosten erfolgt  
gem. § 30 Abs. 2 Nr. 1 KARBV mit den angefallenen Kosten 
(Wertansatz gem. § 255 Abs. 1 HGB). Gemäß § 271 Abs. 1  
Nr. 2 KAGB sind Anschaffungsnebenkosten für Immobilien, 
deren Nutzen- und Lastenübergang bei Erwerb nach dem 
22. Juli 2014 liegt, gesondert auszuweisen und aufgrund der  
vorgesehenen Haltedauer über fünf Jahre abzuschreiben.

Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt gem. § 31 KARBV. 
Nach dem Erwerb der Beteiligung ist im Zeitpunkt des 
Erwerbs und danach nicht länger als zwölf Monate der 
Kaufpreis dieser Vermögensgegenstände anzusetzen (§ 31 
Abs. 2 KARBV i. V. m. § 248 Abs. 2 KAGB). Im Jahr, das auf 
die Anschaffung folgt, wird der Wert der Beteiligung gem. 
§ 249 Absatz 3 KAGB auf der Grundlage einer Vermögens-
aufstellung ermittelt. Die Bewertung der Beteiligung ergibt 
sich somit aus dem Verkehrswert der in der Beteiligungs-
gesellschaft bilanzierten Immobilie, korrigiert um die dort 
zum Bilanzstichtag angesetzten Aktiv- bzw. Passivposten.

Bankguthaben werden zu Nominalwerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden 
zum Nominalwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen auf 
Forderungen werden aus Vorsichtsgründen auf Forderun-
gen aus der Bewirtschaftung und auf noch ausstehende 

1.  Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Verifort Capital III GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 wurde nach den Vorschriften des Kapitalanlagege-
setzbuchs (KAGB), der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- 
und Bewertungsverordnung (KARBV) und den für Invest-
mentkommanditgesellschaften geltenden Regelungen des 
Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Bei der Verifort Capital III GmbH handelt es sich um eine 
extern verwaltete Investmentgesellschaft. Sie verfügt über 
kein eigenes Investmentbetriebsvermögen. Sämtliche 
Vermögensgegenstände und Schulden sind dem Invest-
mentanlagevermögen zugeordnet. Entsprechend wurden 
für sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden die 
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften gem. § 158 i. V. 
m. § 135 KAGB angewendet.

Die Bilanz der Verifort Capital III GmbH wurde in Staffel-
form aufgestellt. Die Gliederung und der Ausweis von 
Vermögensgegenständen und Schulden sowie der Auf-
wendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 158 i. V. m. § 135 
KAGB und den anzuwendenden allgemeinen Regelungen 
des HGB. Die Gliederung der Bilanz (in Staffelform) und der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Vorgaben 
des § 158 i. V. m. § 135 Abs. 3 KAGB i. V. m. der KARBV.

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung der Immobilien erfolgt im Jahr der An-
schaffung entsprechend § 271 Abs. 1 Nr. 1 KAGB mit dem 
Kaufpreis des Vermögensgegenstandes und nicht mit dem 
festgestellten Verkehrswert bei Ankauf. Somit werden im 
Jahr der Anschaffung keine stillen Reserven (Differenz 
zwischen Kaufpreis und aktuellem Verkehrswert) dieser 
Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Im Jahresabschluss des Jahres, das auf die Anschaffung 
folgt, erfolgt die Bewertung gemäß § 30 KARBV mit dem 

Anhang.
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Erträge aus Sachwerten in Höhe des geschätzten Ausfall
risikos vorgenommen. Sollte in Bezug auf ein Verfügungs-
geschäft eine zeitliche Diskrepanz zwischen Entstehung 
eines finanziellen Anspruchs und der Realisierung des 
Geschäfts bestehen, so gilt es unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung der Anleger den hieraus resultierenden 
Aufwand oder Ertrag in die Periode der Geschäftsrealisie-
rung zu verschieben. Zu diesem Zwecke sind sonstige Ver-
mögensgegenstande als Ausgleichsposten zu bilanzieren.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und 
ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungs-
betrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendig ist.

Kredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstige Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfül-
lungsbetrag bilanziert. 

3.  Erläuterungen zur Bilanz
Das Investmentanlagevermögen entspricht den Vorgaben 
des § 21 KARBV. Gemäß den Anlagerichtlinien des Gesell-
schaftsvertrages handelt es sich bei den durch den Fonds 
verwalteten Immobilien um Umlaufvermögen.

Die Sachanlagen beinhalteten in voller Höhe Immobilien 
mit einem Gesamtwert über 2.922 T€ (Vorjahr 4.448 T€). An-
schaffungsnebenkosten wurden in Höhe von 99 T€  
(Vorjahr 148 T€) aktiviert.

Das Objekt in Bocholt wird über eine 60 %-Beteiligung in 
Höhe von 7.131 T€ (Vorjahr 5.761 T€) an der SPV Bocholt 
GmbH & Co. KG, Tübingen gehalten. Daneben wurde der 
Wert der im Geschäftsjahr erworbenen Beteiligung an  
der SPV Böblingen Schickardstraße GmbH & Co. KG,  
Tübingen mit dem Kaufpreis in Höhe von 280 € angesetzt.

Die Bankguthaben über 2.158 T€ (Vorjahr 1.501 T€) umfas-
sen täglich fällige Geldbestände bei Kreditinstituten.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen aus der  
Bewirtschaftung in Höhe von 89 T€ (Vorjahr 167 T€). Außer-
dem bestanden Forderungen an Beteiligungsgesellschaften 
in Höhe von 503 T€ (Vorjahr 129 T€). Die anderen Forderun-
gen betrugen 17 T€ (Vorjahr 13 T€). 

Im Berichtsjahr lagen aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
über 16 T€ (Vorjahr 16 T€) vor.

Rückstellungen bestanden zum Abschlussstichtag in Höhe 
von 452 T€ (Vorjahr 497 T€). Es bestanden Kredite von 
Kreditinstituten über 1.313 T€ (Vorjahr 1.314 T€), die auf die 
Liegenschaft in Velbert entfallen.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 531 T€ (Vorjahr 289 T€) 
resultierten aus der Rücknahme von Anteilen in Höhe  
von 293 T€ (Vorjahr 193 T€), anderen Lieferungen und 
Leistungen über 63 T€ (Vorjahr 84 T€) sowie aus sonstigen 
Verbindlichkeiten von 176 T€ (Vorjahr 12 T€).

Alle Forderungen und Verbindlichkeiten werden innerhalb 
eines Jahres fällig, mit Ausnahme von Bankdarlehen und 
den im Gesellschaftsvertrag geregelten Verpflichtungen 
aus der Rücknahme von Anteilen.

Die Zusammensetzung des Immobilienvermögens der 
Gesellschaft ergibt sich aus der Vermögensaufstellung in 
Abschnitt 7 des Anhangs.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 ergab sich ein  
Net Asset Value (NAV) in Höhe von 10.639.215,51 € (Vorjahr 
10.081 T€). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf das 
positive Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von 789 T€ 
zurückzuführen.
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4.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Insgesamt konnte die Gesellschaft Erträge in Höhe von 804 T€ (Vorjahr 764 T€) 
vereinnahmen. Die Erträge setzen sich zusammen aus Mieterlösen in Höhe von 
326 T€ (Vorjahr 443 T€), Zinsen und ähnlichen Erträgen über 29 T€ (Vorjahr 3 T€) 
und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 449 T€ (Vorjahr 319 T€).
 
Die Gesamtaufwendungen der Gesellschaft betrugen 1.238 T€ (Vorjahr 1.341 T€) 
und lagen damit 103 T€ unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang der Aufwen-
dungen ist insbesondere auf den Rückgang der Bewirtschaftungskosten um 
285 T€ zurückzuführen. 

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsen aus Kreditaufnahmen in 
Höhe von 14 T€ (Vorjahr 11 T€), Bewirtschaftungskosten der Immobilien über 
474 T€ (Vorjahr 759 T€), Verwaltungskosten in Höhe von 460 T€ (Vorjahr 275 T€), 
Verwahrstellenvergütungen in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 4 T€), Prüfungs- und 
Veröffentlichungskosten in Höhe von 19 T€ (Vorjahr 17 T€) sowie sonstigen Auf-
wendungen in Höhe von 266 T€ (Vorjahr 275 T€). Die sonstigen Aufwendungen 
beinhalten im Wesentlichen Einzelwertberichtigungen auf Forderungen über 
107 T€ (Vorjahr 57 T€), Vertriebskosten in Höhe von 58 T€ (Vorjahr 35 T€) und Auf-
wendungen aus den Ergebnisabführungsverträgen mit den Beteiligungsgesell-
schaften in Höhe von 50 T€ (Vorjahr 151 T€).

Der ordentliche Nettoertrag der abgelaufenen Periode belief sich auf -434 T€ 
(Vorjahr -576 T€). Aus dem Verkauf des Objektes Halberstadt ergab sich ein  
realisierter Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.425 T€ (Vorjahr Veräußerungs-
ergebnis 0 T€). Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres betrug somit 990 T€ 
(Vorjahr -576 T€).

Das nicht realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres belief sich auf -202 T€  
(Vorjahr 1.390 T€) und beinhaltet Erträge aus der Neubewertung in Höhe von 
1.240 T€ (Vorjahr 1.439 T€), Aufwendungen aus der Neubewertung über 1.392 T€  
(Vorjahr 0 T€) sowie Abschreibungen auf die Anschaffungsnebenkosten in  
Höhe von 49 T€ (Vorjahr 49 T€).

Saldiert belief sich das Geschäftsjahresergebnis auf 789 T€ (Vorjahr 813 T€).

5.  Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unter-
nehmens unverändert von dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer 
Frank M. Huber geführt.
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Geschäfts-
jahr

Fondsvermögen am Ende des 
Geschäftsjahres

Eingezahltes Kapital um be-
reits ausgezahlte Entnahmen 
reduziert

Wert pro 
Anteil unter 
Berück-
sichtigung 
bereits aus-
gezahlter 
Entnahmen

2024 10.639.215,51 € 8.179.220,51 € 130 %

2023 10.080.888,07 € 8.355.112,06 € 121 %

2022 9.449.992,70 € 8.581.997,98 € 110 %

6.  �Vergleichende Übersicht über die letzten  
drei Geschäftsjahre

Bei dem Wert pro Anteil ist zu berücksichtigen, dass ein
Teil der Anleger bis einschließlich 31. Mai 2022 gewinnun-
abhängige Entnahmen aus dem Eigenkapital i. H. v. bis  
zu maximal 10,5 % in Anspruch genommen hat. Seitdem 
sind die gewinnunabhängigen Entnahmen aus dem Fonds  
ausgesetzt. Seit Januar 2024 ist zusätzlich der Anstieg der  
Entnahmeansprüche bis auf weiteres ausgesetzt. Der Wert 
der individuellen Beteiligung kann dem persönlichen Konto- 
auszug und dessen Erläuterungen entnommen werden.
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Nachfolgend der Stand aller Beteiligten zum 31. Dezember 2024  
der Verifort Capital III GmbH.

Eingezahltes  
Gesamtkapital

Ausgezahlte Entnahmen 
zum 31.12.2024

9.160.653,09 € 981.432,58 €

7.  Vermögensaufstellung gem. § 10 Abs. 1 KARBV
I. Immobilien

Kenngröße Kennzahl

Anzahl Objekte 1

VKW Stand 31.12.2024 2.921.600 €

Summe Grundstücksgröße 2.038 m2

Summe Mietfläche 2.295 m2

Leerstandsquote 51,6 %

Durchschn. WALT2 in Jahren 6,60

Fremdfinanzierungsquote 44,9 %

  2	||	� Der WALT (weighted average lease term) gibt die durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren aller Mietverträge des Objektes an, gewichtet nach den  
jeweiligen Nettokaltmieten der Mieter.
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II. Beteiligungen

SPV Bocholt Unternehmensdaten

Firma SPV Bocholt GmbH & Co. KG

Rechtsform GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft Tübingen

Gesellschaftskapital  
(davon Hafteinlage)

9.601.000,00 €  
(1.000,00 €)

Höhe der Beteiligung 60,0 %

Zeitpunkt des Erwerbs 26.04.2023

Verkehrswert 7.130.899,79 €

SPV Böblingen Unternehmensdaten

Firma SPV Böblingen  
Schickardstraße GmbH & Co. KG

Rechtsform GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft Tübingen

Gesellschaftskapital  
(davon Hafteinlage)

1.000,00 €  
(1.000,00 €)

Höhe der Beteiligung 28,0 %

Zeitpunkt des Erwerbs 29.10.2024

Verkehrswert 280,00 €

Da die Objektgesellschaft zum 31. Dezember 2024 noch kein Objekt erworben hat, 
entfallen entsprechende Angaben zum Immobilienbestand der SPV Böblingen.
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Immobilienbestand 31. Dezember 2024
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Halberstadt Retail 1994 – – – – – – 851.000 70.168 8,2 – 29.11.2011 – -1.384.624 0 1.560.000 – – – – – – –

Velbert Mixed 
Use

1898/ 
2019

134.832 6,60 2.295 2.038 51,6 52,6 2.357.200 247.424 10,5 44,9 22.12.2021 – -7.277 49.485 2.888.400 – 2.921.600 45 873.781 A, C 98.969 24

134.832 6,60 2.295 2.038 51,6 52,6 3.208.200 317.591 9,9 44,9 0 -1.391.901 49.485 4.448.400 0 2.921.600 873.781 98.969

A: Laufende Instandhaltung | B: Instandsetzung | C: Mieterausbau
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Bocholt6 Mixed 
Use

2000 1.671.304 5,30 12.412 5.251 15,9 0,0 16.260.000 1.674.756 10,3 49,2 06.07.2023 15.320 3.040.000 421.753 16.260.000 0 19.300.000 35 1.012.000 A 1.268.324 45

1.671.304 5,30 12.412 5.251 15,9 0,0 16.260.000 1.674.756 10,3 49,2 15.320 3.040.000 421.753 16.260.000 0 19.300.000 1.012.000 1.268.324

A: Laufende Instandhaltung 

Immobilienbestand über die Beteiligung an Immobiliengesellschaften per 31. Dezember 2024
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Halberstadt Retail 1994 – – – – – – 851.000 70.168 8,2 – 29.11.2011 – -1.384.624 0 1.560.000 – – – – – – –

Velbert Mixed 
Use

1898/ 
2019

134.832 6,60 2.295 2.038 51,6 52,6 2.357.200 247.424 10,5 44,9 22.12.2021 – -7.277 49.485 2.888.400 – 2.921.600 45 873.781 A, C 98.969 24

134.832 6,60 2.295 2.038 51,6 52,6 3.208.200 317.591 9,9 44,9 0 -1.391.901 49.485 4.448.400 0 2.921.600 873.781 98.969

A: Laufende Instandhaltung | B: Instandsetzung | C: Mieterausbau

 
  3	||	� Die Leerstandsquote beschreibt das Verhältnis aus tatsächlich vertraglich vereinbarter Miete im Verhältnis zu der potenziell im Objekt gemäß 

Verkehrswertgutachten erzielbarer Miete.

  4	||	� Die Nutzungsentgeltausfallquote beschreibt das theoretische Risiko von Mietausfällen. Es setzt die offenen Forderungen ins Verhältnis zu den 
Sollmieterträgen

  5	||	�� Die Angaben in Bezug auf die Zeitwerte und Zeitwertveränderungen erfolgen auf Basis der gesetzlichen Vorgaben (Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und 
-Bewertungsverordnung – KARBV). Der tatsächliche Wert der jeweiligen Beteiligung ist abhängig von den tatsächlich realisierten Veräußerungserlösen 
und Mieteinnahmen im Verhältnis zu den Anschaffungskosten.

  6	||	� Bei den nachfolgenden Werten handelt es sich jeweils um die Werte, das gesamte Objekt betreffend.
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Bocholt6 Mixed 
Use

2000 1.671.304 5,30 12.412 5.251 15,9 0,0 16.260.000 1.674.756 10,3 49,2 06.07.2023 15.320 3.040.000 421.753 16.260.000 0 19.300.000 35 1.012.000 A 1.268.324 45

1.671.304 5,30 12.412 5.251 15,9 0,0 16.260.000 1.674.756 10,3 49,2 15.320 3.040.000 421.753 16.260.000 0 19.300.000 1.012.000 1.268.324

A: Laufende Instandhaltung 
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  Verkauf: 1 Objekt

Immobilien-Transaktionen in 2024
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Halberstadt Retail 01.03.2012 851.000 01.08.2024 1.650.000 3.395

Am 29. Oktober 2024 hat der Fonds eine 28 %-Beteiligung an der SPV Böblingen  
erworben. Auf Ebene der SPV Böblingen wurde der Kaufvertrag für den Ankauf des 
Objektes Böblingen am 20. Dezember 2024 beurkundet und am 23. Dezember 2024 
genehmigt.
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Das Objekt in Velbert, an dem dieser Fonds 16,6 % hält, wurde teilweise fremd
finanziert. Die Kreditsumme zum Jahresende belief sich auf 1.313 T€ (Vorjahr 
1.313 T€).

Erläuterungen zu den Verkehrswerten:
Für die Ermittlung des Verkehrswertes sind verschiedene Wertermittlungs
verfahren gebräuchlich. Der Verkehrswert wird dabei durch die Verhältnisse,  
die am Wertermittlungsstichtag auf dem Grundstücksmarkt herrschen, be-
stimmt und ist somit eine Größe, die nur zu diesem Stichtag Gültigkeit hat 
(Stichtagsbezogenheit). Der Sachverständige wird bei der Wertermittlung – unter 
Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren, hier vor allem Reinertrag, 
Lebensdauer und der bauliche Zustand der Immobilie – die Wertermittlung 
anhand eines Verfahrens, das am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannt ist, 
vornehmen und daraus den Verkehrswert ableiten.

Zum Bilanzstichtag waren ein Objekt, eine Beteiligung von 60 % an der SPV 
Bocholt GmbH & Co. KG, Tübingen sowie eine Beteiligung von 28 % an der SPV 
Böblingen Schickardstraße GmbH & Co. KG, Tübingen im Bestand.

Der Verkehrswert des Bestandsobjektes hat sich im Berichtszeitraum, zusam-
mengefasst auf Fondsebene, um 33 T€ (1,15 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht. 
Der Wert der Beteiligung an der SPV Bocholt ist um 1.370 T€ (+23,79 %) gestiegen. 
Aufgrund des Erwerbs der Beteiligung an der SPV Böblingen ergab sich für diese 
im Geschäftsjahr keine Wertveränderung.

III. Übrige Vermögensgegenstände

Neben den bereits beschriebenen Immobilienbeständen sowie den Beteiligungen 
verfügte die Gesellschaft über täglich abrufbare Bankguthaben in Höhe von 
2.158 T€ (Vorjahr 1.501 T€)und Forderungen in Höhe von 610 T€ (Vorjahr 308 T€). 
Zum Stichtag lag eine aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 
16 T€) vor.
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8.  Angaben der Käufe und Verkäufe
Im Berichtsjahr wurde das Objekt in Halberstadt mit Nutzen-Lasten-Übergang 
am 1. August 2024 verkauft. Der Kaufvertrag für den Ankauf des Objektes  
Böblingen wurde am 20. Dezember 2024 beurkundet und am 23. Dezember 2024 
genehmigt. Der Fonds erwirbt dieses Objekt hierbei mittelbar über die Objekt
gesellschaft SPV Böblingen, an der der Fonds mit 28 % beteiligt ist.

9.  Verwendungsrechnung gem. § 24 Abs. 1 KARBV

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 990.356,06 €

2. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten 841.802,65 €

3. Gutschrift/Belastung auf Verbindlichkeitenkonten 148.553,41 €

4. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 €

10.  Entwicklungsrechnung gem. § 24 Abs. 2 KARBV

Wert des Eigenkapitals zu Beginn des Geschäftsjahres  10.080.888,07 €

1. Entnahmen für das Vorjahr 0,00 €

2. Zwischenentnahmen7 -155.016,19 €

3. Mittelzufluss netto -75.395,12 €

a. Mittelzufluss aus Gesellschaftereintritten 45.997,90 €

b. Mittelabfluss aus Gesellschafteraustritten -121.393,02 €

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verwendungsrechnung 990.356,06 €

5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -201.617,31 €

Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres 10.639.215,51 €

Der atypisch stille Gesellschafter ist durch eine Vergütungsvereinbarung unter 
bestimmten Voraussetzungen an der positiven Wertentwicklung des Fonds  

  7	||	� Bei den Zwischenentnahmen handelt es sich um die Vorabgewinnvergütung des atypisch stillen Gesellschafters sowie um einbehaltene 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.
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beteiligt. Die Vorabvergütung des atypisch stillen Gesell-
schafters lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 149 T€.

11.  Eckdaten des Fonds
Im Fonds Verifort Capital III GmbH waren zum Stichtag 
31. Dezember 2024 insgesamt 127 Anleger mit insgesamt 
91.543 Gesellschaftsanteilen beteiligt. Ein Anteil beträgt 
hierbei 100 €. Der Wert pro Anteil unter Berücksichtigung 
bereits ausgezahlter Entnahmen beträgt 130 %.

12.  Angaben zur Transparenz und Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote betrug 4,74 %. Eine erfolgsabhän-
gige Verwaltungsvergütung ist im Geschäftsjahr nicht 
angefallen. Für die Berechnung der Gesamtkostenquote 
werden die Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung, 
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Anlegerbeirats-, 
Geschäftsführungs- und Treuhandvergütungen sowie nicht 
der Bewirtschaftung der Objekte zurechenbare Rechts- und 
Beratungskosten einbezogen. 

Transparenz
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rück-
vergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und 
Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen 
zu. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt keine so-
genannten Vermittlungsprovisionen an Vermittler aus den 
von dem Fonds an sie geleisteten Vergütungen.

13.  Angaben gemäß § 7 S. 1 Nr. 9 lit. c) aa) KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 und 2 KAGB
Siehe Lagebericht Abschnitt »6. Sonstige Angaben nach § 7 
S. 1 Nr. 9 lit. c) aa) KARBV«

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 
S. 1 Nr. 3 KAGB
Siehe Lagebericht Abschnitt »6. Sonstige Angaben nach § 
7 S. 1 Nr. 9 lit. c) aa) KARBV«

14.  �Angaben gemäß § 7 S. 1 Nr. 9 lit. c) bb) KARBV i. V. m.  
§ 300 Abs. 1 bis 3 KAGB 

Vermögensgegenstände mit besonderen Regelungen 
Der prozentuale Anteil der Vermögensgegenstände, die 
schwer zu liquidieren sind und für die besondere Regelun-
gen gelten, beläuft sich auf 0 %.

Liquiditätsmanagement
Aus dem Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
ergeben sich geringfügige Abweichungen zu den Regelun-
gen des Liquiditätsmanagements.

Die im Berichtsjahr zuständige Kapitalverwaltungsgesell-
schaft hat im Rahmen des Risikocontrollings Liquiditäts-
management-Prozesse implementiert, mit denen unter 
anderem eine Liquiditätsvorschau ermittelt wird. Hierfür 
wird auf Daten der Abteilung Buchhaltung/Controlling 
des Auslagerungsunternehmens, die Verifort Capital 
Group GmbH, zurückgegriffen.

Grundsätzlich sollten die monatlichen Erträge ausreichen, 
um die monatlichen Kosten zu tragen. Kosten sind Neben-
kosten der jeweiligen Immobilien und Kosten des Fonds  
(z. B. Verwaltungsvergütung und Verwahrstellengebühr).

Die Liquiditätsvorschau gibt an, welche künftigen Zahlun-
gen (Auszahlungen, Kreditzinsen oder Instandhaltungs-
kosten) geplant sind und ob ausreichend Liquidität zur 
Verfügung steht. Zur Überwachung der Liquidität wurden 
Schwellenwerte festgelegt, welche regelmäßig überwacht 
werden. Bei Unterschreiten der Schwellenwerte erfolgt 
eine Warnung. Hieraus werden die sich ergebenden Risi-
ken beurteilt. 
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wortlichen identifiziert und gegebenenfalls auch ad hoc an 
den Risikomanager gemeldet. Im Rahmen einer Risiko-
analyse und -bewertung werden die Risiken grundsätzlich 
nach Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten 
quantifiziert. In den Fällen, wo eine Quantifizierung nicht 
möglich ist, erfolgt eine qualitative Beschreibung der 
Risiken und eine fundierte Schätzung der Auswirkungen 
und Eintrittswahrscheinlichkeiten durch den jeweiligen 
Risikoverantwortlichen.

Der KVG obliegt es, im Rahmen ihrer Melde- und Berichts-
pflichten die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht (BaFin) sowie die Anleger regelmäßig über das 
aktuelle Risikoprofil bzw. über dessen wesentliche Ände-
rungen zu informieren. Gemäß Art. 44 Abs. 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission zur Ergänzung der 
Richtlinie 2011/61/EU vom 19. Dezember 2012 (»AIFM-VO«) 
in Verbindung mit Anhang II AIFM-VO sind bei dieser Infor-
mation insbesondere das Markt-, das Kredit-, das Liquidi-
täts- sowie das Gegenparteirisiko und operationelle Risiken 
darzustellen.

Für Informationen zu den einzelnen Risikoprofilen und dem 
Risikomanagementsystem wird auf den Risikobericht im 
Lagebericht verwiesen. 

Unterrichtung über die Risikoprofile der  
Investmentvermögen
Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurden die regulato-
rischen Aufgaben auf die Hamburg Asset Management 
HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (im folgenden 
HAM) übertragen. Die zwischen Verifort Capital und der 
ADREALIS Service KVG geschlossen Auslagerungsverträge 
wurden zum 1. Januar 2024 von der HAM übernommen.

Zur Erfüllung sowohl der internen Anforderungen als auch 
der relevanten rechtlichen Bestimmungen verfügt die HAM 
über einen fortlaufenden Risikomanagement-Prozess, in 
welchem Risiken identifiziert, beurteilt, gesteuert und über-
wacht werden. Dieser beginnt mit der Identifikation und 
Erfassung der Risiken. In einem zweiten Schritt werden die 
Risiken bewertet und analysiert. Die dritte Phase widmet 
sich der Steuerung der als relevant eingestuften Risiken, 
die vierte der Kontrolle der Effizienz und Effektivität der 
Steuerungsmaßnahmen. Im fünften Schritt erfolgt ein ste-
tiger Vergleich mit den Anlagebedingungen. Ergänzt wird 
der Risikomanagementprozess durch eine adäquate und 
IT-gestützte Risikodokumentation. 

Das System der KVG für das Risikomanagement erfüllt die 
gesetzlichen Anforderungen. 

Mit Hilfe von transparenten Systemen und Prozessen 
gewährleistet das Risikomanagementsystem das frühzei-
tige Erkennen und Einschätzen von Risiken, um geeignete 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen oder auch Chancen zu 
nutzen. Im Rahmen des Frühwarnsystems werden regel-
mäßig Risikoindikatoren erhoben und zu Risiken aggre-
giert. Soweit ein Indikator die festgelegten Schwellenwerte 
überschreitet, wird ein Frühwarnimpuls ausgelöst, der eine 
Ursachenanalyse und Maßnahmen zur Risikobewältigung 
nach sich zieht. Es erfolgt eine jeweils angemessene Risiko-
limitierung.

Veränderungen von Risiken werden im Rahmen von  
regelmäßigen Risikoinventuren durch die Risikoverant-
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Angaben zum Leverage
Kreditaufnahmen sind bis zur Höhe von 60 % des Ver-
kehrswertes der in der Fondsgesellschaft befindlichen 
Vermögensgegenstände möglich, wenn die Bedingungen 
der Kreditaufnahme marktüblich sind. Die Belastung von 
Vermögensgegenständen sowie die Abtretung und Be-
lastung von Forderungen auf Rechtsverhältnisse, die sich 
auf diese Sachwerte beziehen, sind bis zur Höhe von 60 % 
des Verkehrswertes der in der Fondsgesellschaft befindli-
chen Vermögensgegenstände zulässig, wenn dies mit einer 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und 
die Verwahrstelle zustimmt.

Derivate dürfen von der Gesellschaft gemäß den Anlage
bedingungen nicht eingesetzt werden.

Leverage-Umfang nach  
Bruttomethode (Höchstmaß)

300 %

Tatsächlicher Leverage-Umfang  
nach Bruttomethode

101 %

Leverage-Umfang nach  
Commitment-Methode (Höchstmaß)

300 %

Tatsächlicher Leverage-Umfang 
nach Commitment-Methode

101 %

Gemäß § 263 Abs. 1 KAGB darf der Fonds Kredite bis zur 
Höhe von 150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals 
und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals auf-
nehmen. Zum 31. Dezember 2024 hat die Gesellschaft Dar-
lehen in Höhe von 1.313 T€ aufgenommen. Es ergibt sich ein 
Verhältnis von Bankdarlehen zu Eigenkapital von 12,3 %.

15.  �Angaben zur Offenlegungs- und Taxonomieverordnung
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen  
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nach-
haltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomiever-
ordnung.

16.  Nachtragsbericht
Am 1. März 2025 erfolgte der Nutzen- und Lastenüber-
gang des Objektes Böblingen, an welchem der Fonds über 
eine Beteiligungsgesellschaft zu 28 % beteiligt ist. Weitere 
berichtspflichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag er-
eigneten sich nicht.

Tübingen, 28. Juli 2025
Verifort Capital III GmbH

Frank M. Huber
Geschäftsführer
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Lagebericht.
Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
Verifort Capital III GmbH

1.	 Grundlagen der Gesellschaft
1.1.	 Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Ersteigerung, der An- und Verkauf, die Übernahme  
von Immobilien und grundstückseigenen Rechten, der Kauf von Forderungen mit grundpfand-
rechtlicher Unterlegung und anschließendem Erwerb in der Zwangsversteigerung, Entwick-
lung von Immobilien jeglicher Art und die Verwaltung und Vermietung eigener Immobilien im 
In- und Ausland. Der Gesellschaftszweck darf auch über Beteiligungsgesellschaften verfolgt 
werden.

2.	 Tätigkeitsbericht
2.1.	 Tätigkeitsbericht der KVG

Zur KVG der Fondsgesellschaft (im Folgenden auch AIF) wurde mit Vertrag vom 15. Januar 2024 
mit Wirkung zum 1. Januar 2024 die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg, geschäftsansässig Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg, 
bestellt. Bis einschließlich zum 14. August 2023 war die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-
GmbH, München, mit der Verwaltung des AIF beauftragt. Zum 15. August 2023 hat die Rödl AIF 
Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, die Verwaltung des AIF vorüber-
gehend übernommen. Der KVG obliegt die Anlage und die Verwaltung des Vermögens des AIF. 
In diesem Zusammenhang erbringt die KVG für den AIF die kollektive Vermögensverwaltung  
i. S. d. § 1 Abs. 19 Nr. 24 KAGB, d. h. insbesondere die Portfolioverwaltung und das Risikoma-
nagement. Des Weiteren erbringt die KVG Verwaltungsfunktionen gemäß Anhang I Ziffer 2 der 
Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere die Buchhaltung für den AIF und die Rechnungslegung, 
Anlegerverwaltung, Bewertung, Compliance und Meldewesen sowie ggf. weitere notwendige 
Dienstleistungen. 

Im Rahmen der Portfolioverwaltung gibt die KVG für Rechnung des AIFs die Anlagen ent
sprechend der Anlagestrategie, den Zielen und dem Risikoprofil des AIFs frei. Dabei beachtet 
die KVG insbesondere die Anlagebedingungen sowie den Gesellschaftsvertrag des AIF. Die  
Geschäftsführung des Fonds wird durch den Geschäftsführer Frank M. Huber wahrgenom-
men. Die Portfolioverwaltung umfasst insbesondere auch das Liquiditätsmanagement gemäß 
§ 30 KAGB und dem Artikel 46 bis Artikel 49 der Verordnung (EU) Nr. 231/2013, die Anteilsbe-
wertung auf Basis einer externen Bewertung der Vermögensgegenstände sowie das laufende 
Fonds- und Asset-Management. Die KVG wendet ein geeignetes Risikomanagementsystem im 
Sinne des § 29 KAGB unter Beachtung der Anforderungen der Artikel 38 bis 45 der Verordnung 
(EU) Nr. 231/2013 an, das die Identifizierung und Erfassung, die Analyse und Bewertung, die 
Steuerung und das Controlling sämtlicher mit dem Management der KVG und deren Vermö-
gensgegenständen verbundenen Risiken sicherstellt.
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Die KVG ist verpflichtet, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus-
schließlich im Interesse der Anleger zu handeln.

Die KVG ist zur laufenden Berichterstattung gegenüber dem AIF ver-
pflichtet. Sie stellt den Anlegern des AIFs spätestens sechs Monate nach 
Ende eines jeden Geschäftsjahres auf Verlangen den geprüften und 
testierten Jahresbericht zur Verfügung und informiert die Anleger un-
verzüglich über alle Änderungen, die sich in Bezug auf die Haftung der 
Verwahrstelle ergeben.

Die KVG hat Aufgaben der kollektiven Vermögensverwaltung auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen ausgelagert. Aufgaben aus 
dem Bereich Anlegerverwaltung, Property Management, Due Diligence 
bei Transaktionen und der (Fonds-)Buchhaltung wurden auf die Verifort 
Capital Group GmbH, Tübingen, sowie Aufgaben aus dem Bereich des 
Asset-Managements auf die Verifort Capital Asset Management GmbH, 
Tübingen, ausgelagert.

Darüber hinaus hat die KVG Dienstleister im Rahmen von Beratungs
verträgen beauftragt. 

Der Verwaltungsvertrag mit der KVG ist bis zum Ende des Kalender
monats, in welchem die Liquidation des AIF beendet wird, abgeschlossen. 
Er kann von dem AIF mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende 
schriftlich (E-Mail ausgeschlossen) gekündigt werden, erstmals ab dem  
1. Januar 2027. Soweit der Vertrag nicht zum jeweiligen Jahresende  
gekündigt ist, ist die Ausübung des ordentlichen Kündigungsrechts erst 
wieder nach Ablauf von zwei Jahren möglich. Das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kün-
digung durch die KVG kann nur aus wichtigem Grund unter Einhaltung 
einer Frist von sechs Monaten erfolgen. Die Haftung der KVG ist, soweit 
gesetzlich zulässig, beschränkt. Insbesondere haftet die KVG nicht für die 
Wertentwicklung des AIF oder für das angestrebte Anlageergebnis.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Aufwendungen für die Vergütung der KVG 
für ihre laufenden Verwaltungstätigkeiten sowie für verauslagte Kosten 
auf insgesamt 457 T€. Davon entfielen 435 T€ auf die ausgelagerten Tätig-
keiten der Verifort Capital Group GmbH sowie der Verifort Capital Asset 
Management GmbH.
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Die Vergütung ist anteilig monatlich nachträglich fällig. Kosten und Auslagen, die der KVG  
für die Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Vertrag durch Auslagerungsunternehmen und die  
Beauftragung Dritter entstehen, trägt die Gesellschaft.

2.2.	 Verwahrstelle
Als Verwahrstelle gemäß § 80 KAGB, ist die Rödl AIF Verwahrstelle GmbH, Hamburg, mit  
Vertrag vom 21. August 2014 bestellt worden. Die Verwahrstelle übernimmt dabei insbesondere 
die Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände, die Eigentumsüberprüfung und 
Führung eines Bestandsverzeichnisses bei nichtverwahrfähigen Vermögensgegenständen, 
die Sicherstellung der Zahlungsströme des AIF sowie die Verwendung der Erträge, die Sicher
stellung der Einhaltung der Anlagebedingungen und die Erteilung der Zustimmung bei 
zustimmungspflichtigen Geschäften.

Die Haftung der Verwahrstelle richtet sich dabei nach den gesetzlichen Vorschriften. Der  
Verwahrstellenvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen, die ordentliche Kündigung 
kann von beiden Seiten grundsätzlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines  
Kalenderjahres erfolgen.

2.3.	 Anlageziele und -politik des Fonds
Die Verifort Capital III GmbH hat sich innerhalb der deutschen Immobilienmärkte auf einen 
Nischenmarkt mit erhöhtem Ertragspotenzial spezialisiert. Das Geschäftsmodell besteht in der 
Erzielung von Einkünften zum Nutzen der Anleger durch den Erwerb, die Bewirtschaftung und 
die anschließende Veräußerung von Immobilien. Die Fondsgesellschaft ist auch berechtigt, 
Anteile an Immobilien haltenden Objektgesellschaften zu erwerben, sofern damit mittelbar der 
Erwerb der von den Immobiliengesellschaften unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Immobi-
lie(n) bezweckt wird.

Gemäß den Anlagebedingungen dürfen Immobilien unmittelbar oder mittelbar über eine  
Immobiliengesellschaft nur auf Grundlage einer gutachterlichen Bewertung nach Maßgabe 
des § 261 KAGB erworben werden, wenn der Kaufpreis zzgl. Anschaffungsnebenkosten (An-
walts- und Notargebühren, Gutachtervergütungen, Makler-Courtagen, Grunderwerbsteuer 
und Kosten, soweit diese durch den Kauf entstehen) sowie zzgl. Mehrwertsteuer oder auch 
nicht abzugsfähiger Vorsteuer aller Immobilien

2.3.1.	 nicht über dem 12,5-fachen Wert der tatsächlich vorhandenen Jahresnettokaltmiete 
(Ist-Miete) liegt, wobei sich der vorstehend genannte Wert auf den Gesamtdurchschnitt 
bezieht. Innerhalb der Beschaffungsphase (Phase der erstmaligen Investition des 
eingeworbenen Fondsvermögens) werden etwaige Schwankungen in Bezug auf den 
vorstehend genannten Wert toleriert, sofern zum Ende der Investitionsphase der oben 
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aufgeführte Gesamtdurchschnitt sichergestellt werden kann. Als 
Basis dessen können empirische Werte von bereits durchgeführten 
Vermögensanlagen der Verifort Capital Gruppe herangezogen 
werden oder 

2.3.2.	 unter dem anhand des Gutachtens ermittelten Verkehrswertes 
liegt, wobei sich der vorstehend genannte Wert auf den Gesamt-
durchschnitt bezieht. Innerhalb der Beschaffungsphase (Phase 
der erstmaligen Investition des eingeworbenen Fondsvermögens) 
werden etwaige Schwankungen in Bezug auf den vorstehend  
genannten Wert toleriert, sofern zum Ende der Investitionsphase 
der oben aufgeführte Gesamtdurchschnitt sichergestellt werden 
kann. Als Basis dessen können empirische Werte von bereits durch-
geführten Vermögensanlagen der Verifort Capital Gruppe heran-
gezogen werden.

Es dürfen keine Sanierungsobjekte mit hohem Reparatur- und Instand-
haltungsstau erworben werden, bei denen eine Instandsetzung gemäß 
Gutachten den Kaufpreis um mehr als 50 %  
erhöhen würde. 

2.4.	 Entwicklung des Fonds
Im Geschäftsjahr 2024 hat die Wertentwicklung der Verifort Capital III 
GmbH, unter Berücksichtigung des realisierten und nicht realisierten 
Ergebnisses, sowie der Entnahmen 7,81 % betragen. Das Portfolio-Ma-
nagement konzentrierte sich auf den An- und Verkauf von Immobilien 
gemäß des Gesellschaftsvertrags. Bezüglich der Anzahl der umlaufenden 
Gesellschaftsanteile verweisen wir auf den Anhang unter Abschnitt  
»11. Eckdaten des Fonds«.

Warnhinweis: 
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rück-
schlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Immobilienfonds zu.
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2.5. Portfoliostruktur
Verteilung des Immobilienvolumens:

 8  |  Das Objekt in Bocholt wird nicht im Direktbestand des Fonds gehalten, sondern über die Beteiligung an der SPV Bocholt.



	 Bocholt 
	 Velbert 

	 Bocholt 
	 Velbert

	 Mixed Use 
 
	

	 Mixed Use 
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Jahresnettokaltmiete nach Objekten Jahresnettokaltmiete nach Nutzungsart

Aufteilung der Mietfläche nach Objekten Aufteilung der Flächen nach Nutzungsart
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2.6.	 Objektabgänge und -zugänge
Im Berichtsjahr wurde das Objekt in Halberstadt 
veräußert. Der Nutzen-Lasten-Übergang fand am  
1. August 2024 statt.

Der Kaufvertrag für den Ankauf des Objektes Böb-
lingen wurde am 20. Dezember 2024 beurkundet 
und am 23. Dezember 2024 genehmigt. Der Fonds 
ist mit 28 % an der erwerbenden Objektgesellschaft 
beteiligt.

2.7.	 Vermietungssituation
Die Vermietungsquote der Verifort Capital III GmbH 
lag zum 31. Dezember 2024 bei 48,4 % und bei der 
über die Beteiligung gehaltenen Immobilie in 
Bocholt bei 84,1 %. Die Nutzungsausfallentgeltquote 
betrug 52,6 % bzw. 0 % (Beteiligung Bocholt). Zur 
Ermittlung dieser werden die offenen Brutto-Forde-
rungen zum Jahresende durch die Netto-Gesamter-
träge dividiert, ungeachtet der Tatsache, in welcher 
Höhe Forderungen tatsächlich abgeschrieben oder 
anderweitig wertberichtigt werden. 

2.8.	 Leerstandskommentierung
Der Anteil des Leerstands/der Optimierungsfläche 
im Fonds lag bei der direkt gehaltenen Immobilie 
bei 51,6 % und bei der über die Beteiligung gehalte-
nen Immobilie in Bocholt bei 15,9 %. Die Leerstands-
quote beschreibt das Verhältnis aus tatsächlich 
vertraglich vereinbarter Miete im Verhältnis zu der 
potenziell im Objekt gemäß Verkehrswertgutachten 
erzielbaren Miete. 
 

2.9.	 Durchgeführte Modernisierungs- und  
Instandhaltungsmaßnahmen
Im Berichtszeitraum betrugen die Kosten für die 
regulären Instandhaltungen sowie Schönheits
reparaturen 43 T€ (Vorjahr 38 T€). Die Investitionen 
beliefen sich dabei auf 67 T€ (Vorjahr 312 T€).  

Insgesamt entsprach die Gesamtsumme der Mo-
dernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
1,03 % (Vorjahr 3,47 %) des NAV. 

2.10.	Liquidität
Der Fonds Verifort Capital III GmbH verfügte zum 
31. Dezember 2024 über Liquiditätsanlagen in Höhe 
von 2.158 T€. Das entspricht 20,28 % des NAV. Die 
liquiden Mittel sind für Immobilieninvestitionen so-
wie für kurzfristige Investitionen wie zum Beispiel  
Reparaturen vorgesehen. Daher werden die liqui-
den Mittel nur auf kurzfristiger Basis angelegt.

Zu weiteren Ausführungen zum Thema Liquidität 
verweisen wir auf den Anhang.

2.11.	 Risiken
Bezüglich der Risiken der Gesellschaft verweisen 
wir auf den Lagebericht Abschnitt »5. Risikobericht«. 
Angaben zum Risikoprofil und die von der Kapital-
verwaltungsgesellschaft eingesetzten Systeme sind 
dem Anhang unter Abschnitt »14. Angaben gemäß  
§ 7 S. 1 Nr. 9 lit. c) bb) KARBV i. V. m. § 300 Abs. 1 bis 3 
KAGB« zu entnehmen.
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3.	 Wirtschaftsbericht
3.1.	 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren des Fonds

Finanzielle Leistungsindikatoren
Zur Steuerung des Fonds verwendet das Portfolio-Management im 
Wesentlichen Steuerungsgrößen, die sich aus der Entwicklung der Ver-
kehrswerte, des NAVs, der Liquidität, der Investitionsquote sowie den 
Auszahlungen ableiten.

Seit Mai 2022 hat der Fonds die gewinnunabhängigen Entnahmen aus 
dem Eigenkapital ausgesetzt. Seit Januar 2024 ist außerdem der Anstieg 
der Entnahmeansprüche ausgesetzt. 

Weitere Erläuterungen sind im Rahmen der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung zum Jahresabschluss sowie im Anhang und im Lage-
bericht aufgeführt.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren zieht das Portfolio-Management  
im Wesentlichen Faktoren heran, die aus der Objektsicherheit, volkswirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten abgeleitet werden.

Die technische und bauliche Sicherheit der Objekte sind wesentliche  
Kriterien beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Objekten. Aus diesem 
Grund werden regelmäßige Sicherheitsprüfungen durchgeführt und 
dokumentiert, um mögliche Risiken zu erkennen, zu steuern und entspre-
chende Maßnahmen treffen zu können. Die Überprüfung vorhandener 
Unterlagen zur Immobilie sowie ein Ortstermin mit Außen- und Innenbe
sichtigung sind die Grundlage. Bei der Begehung werden die wichtigsten 
Merkmale des Grundstücks, des Gebäudes und der Außenanlagen in 
Wort und Bild dokumentiert.

3.2.	 Rechtliche Rahmenbedingungen
wurde die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH mit Sitz in Hamburg bestellt. Die Aufgabe der Verwahrstelle 
gemäß §§ 80 ff. KAGB für den geschlossenen AIF nimmt die Rödl AIF 
Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg 
wahr.
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Sowohl die HAM als auch die Rödl AIF Verwahrstelle 
GmbH Steuerberatungsgesellschaft werden von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) beaufsichtigt. 

Vertrag Dauer Kündigungsfrist

Bestellungsvertrag KVG unbestimmte 
Zeit

Fondsgesellschaft: 
sechs Monate zum Ende des 
Kalenderjahres, erstmals ab 
dem 1. Januar 2027

Fondsverwalter: 
angemessene Zeit zur 
Bestellung eines neuen 
Verwalters, mind. sechs 
Monate

Verwahrstellenvertrag unbestimmte 
Zeit

jeweils drei Monate zum Ende des Kalenderjahres

3.3.	 Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten im Berichtsjahr betrugen 
460 T€ (Vorjahr 275 T€). Bezogen auf den Net Asset 
Value (NAV) zum 31. Dezember 2024 entspricht dies 
4,32 % (Vorjahr 2,72 %).

3.4.	 Ertragslage
Der Kaufvertrag für den Ankauf des Objektes Böb-
lingen, welcher mittelbar über die Beteiligung an 
der SPV Böblingen erfolgt, wurde am 20. Dezember 
2024 beurkundet und am 23. Dezember 2024 ge-
nehmigt. Die Erträge aus Sachwerten beliefen sich 
auf 326 T€ (Vorjahr 443 T€). Zudem ergaben sich Zin-
sen und ähnliche Erträge über 29 T€ (Vorjahr 3 T€) 
sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 
449 T€ (Vorjahr 319 T€).

Der Fonds wies im Geschäftsjahr ein realisiertes  
Ergebnis über 990 T€ (Vorjahr -576 T€) aus, was 
einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 
1.567 T€ entspricht. Dies liegt im Wesentlichen an 
dem Verkauf des Objektes in Halberstadt, womit 

ein realisierter Veräußerungsgewinn in Höhe von 
1.425 T€ (Vorjahr 0 T€) generiert wurde.

Bezüglich der Zeitwertänderungen wurden auf Basis 
der zum Jahresende erstellten Wertgutachten und 
Austritten von Anlegern Erträge aus der Neubewer-
tung in Höhe von 1.240 T€ (Vorjahr 1.439 T€) sowie 
Aufwendungen aus der Neubewertung in Höhe von 
1.392 T€ (Vorjahr 0 T€) angesetzt. Im Berichtsjahr 
waren Abschreibungen auf Anschaffungsnebenkos-
ten in Höhe von 49 T€ (Vorjahr 49 T€) zu erfassen. 
Das nicht realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 
belief sich somit auf -202 T€ (Vorjahr 1.390 T€).

Insgesamt ergab sich dadurch im Berichtsjahr ein 
Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von 789 T€ 
(Vorjahr 813 T€). 

3.5.	 Vermögenslage
Die Bilanzsumme betrug 12.935 T€ (Vorjahr 12.182 T€) 
und beinhaltet im Wesentlichen die als Sachanlagen 
ausgewiesene Immobilie, die Beteiligungen an den 
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SPVs Bocholt und Böblingen sowie Bankguthaben 
und Forderungen. Die Bilanzsumme lag um 754 T€ 
über dem Vorjahreswert. Der Anstieg der Bilanz-
summe resultiert insbesondere aus dem positiven 
Ergebnis des Geschäftsjahres.

Bewertet zu Verkehrswerten betrug das Vermögen 
in Immobilien inklusive Anschaffungsnebenkosten 
sowie den Beteiligungen an den SPVs Bocholt und 
Böblingen 10.152 T€ (Vorjahr 10.357 T€). Dieser Be-
trag beinhaltet in Höhe von 1.629 T€ nicht realisierte 
Gewinne aus der Neubewertung (Vorjahr 1.831 T€).  

3.6.	 Finanzlage
Die Finanzierung des Vermögens der Gesellschaft 
erfolgte in Höhe von 10.639 T€ (Vorjahr 10.081 T€) 
durch Eigenkapital und über 1.313 T€ (Vorjahr 
1.314 T€) durch Kredite. Es bestanden Rückstellun-
gen über 452 T€ (Vorjahr 497 T€) sowie Verbindlich-
keiten, davon in Höhe von 293 T€ (Vorjahr 193 T€) 
aus der Rücknahme von Anteilen, über 63 T€ (Vor-
jahr 84 T€) aus anderen Lieferungen und Leistungen 
und in Höhe von 176 T€ (Vorjahr 12 T€) aus sonstigen 
Verbindlichkeiten. Die Eigenkapitalquote der Gesell-
schaft betrug damit 82,25 % (Vorjahr 82,75 %). 

3.7.	 Gesamtaussage zur Geschäftsentwicklung
Die wirtschaftliche Lage Deutschlands blieb im 
Geschäftsjahr 2024 angespannt, was sich in einem 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % 
zeigte. Die Inflation näherte sich zwar dem EZB-Ziel 
von 2 %, blieb aber ein präsentes Thema, da die  
Verbraucherpreise gegen Jahresende wieder stiegen. 
Diese wirtschaftliche Schwäche führte zu einer nur 
leicht erhöhten Arbeitslosenquote.

Der deutsche Immobilienmarkt war 2024 gespalten. 
Während die Bauaktivität unter hohen Kosten und 
Zinsen litt, standen Gewerbeimmobilien vor erheb-
lichen Herausforderungen. Hohe Inflation und geo-
politische Unsicherheiten belasteten den privaten 

Konsum, was zu Mietrückgängen in vielen Innen-
stadtlagen im Einzelhandel führte. Der Büroimmo-
bilienmarkt war durch einen durch New Work und 
Homeoffice verringerten Flächenbedarf und stei-
gende Leerstandsquoten geprägt. Dennoch blieben 
moderne, zentral gelegene Büroflächen weiterhin 
gefragt. Im Gegensatz dazu zeigten sich Logistik-
immobilien und bestimmte Einzelhandelsobjekte als 
widerstandsfähiger. Gegen Ende des Jahres erholte 
sich das Transaktionsvolumen im Immobiliensek-
tor zwar, der Markt blieb jedoch von unsicheren 
Zinsaussichten und strukturellen Veränderungen 
beeinflusst. Das gestiegene Transaktionsvolumen 
übersetzte sich in denen im Fonds gelegenen Objekte 
aber nicht in steigenden Bewertungen. Diese sind 
weiterhin vom reduzierten Interesse traditioneller 
Institutioneller Investoren geprägt und weiterhin 
rückläufig.

4.	 Prognosebericht
Für das Geschäftsjahr 2025 bleibt das Marktumfeld 
herausfordernd. Anhaltende geopolitische Spannungen 
und ein unsicheres Zinsumfeld mit strukturell höheren 
Finanzierungskosten belasten die allgemeine Wirt-
schaftslage. Dies wirkt sich auch auf die Mieterbonität 
und die Nachfrage in den relevanten Gewerbeimmobi-
liensegmenten aus.

Der strategische Fokus der Verifort Capital III GmbH 
wird sich im Geschäftsjahr 2025 auf die Stabilisierung 
und das aktive Management des Bestandsportfolios 
konzentrieren. Gleichwohl werden Objektverkäufe 
opportunistisch geprüft, um von möglichen Marktchan-
cen zu profitieren und die Liquidität des Fonds weiter zu 
stärken.

Im Einzelhandelssektor wird das Hauptaugenmerk auf 
der Sicherung der Mieterträge angesichts der anhal-
tenden Konsumzurückhaltung liegen. Aktives Asset-Ma-
nagement wird entscheidend sein, um Leerstände zu 
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minimieren und die Attraktivität der Standorte für die 
bestehenden Mieter zu erhalten.

Im Bereich der Büroimmobilien liegt die Priorität 
auf der Mieterbindung und der Bewirtschaftung des 
Portfolios. Angesichts der steigenden Nachfrage nach 
modernen und nachhaltigen Flächen wird geprüft, 
inwieweit gezielte Modernisierungsmaßnahmen im 
Bestand erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Objekte langfristig zu sichern und dem Risiko von 
Leerständen entgegenzuwirken.

Die Geschäftsführung erwartet, dass die Erträge aus den 
laufenden Mieteinnahmen die Basis für die wirtschaftli-
che Stabilität der Gesellschaft bilden werden. Der Fokus 
liegt auf der Optimierung der Bewirtschaftungskosten, 
um die Ertragslage des Fonds zu sichern. Unverändert 
gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft auch im  
Geschäftsjahr 2025 ihre operativen Zahlungsverpflich-
tungen jederzeit erfüllen wird. 

5.	 Risikobericht
Als zuständige Kapitalverwaltungsgesellschaft seit dem 
1. Januar 2024 verfügt die HAM zur Erfüllung sowohl 
der internen Anforderungen als auch der relevanten 
rechtlichen Bestimmungen über einen fortlaufenden 
Risikomanagement-Prozess, in welchem Risiken identi-
fiziert, beurteilt, gesteuert und überwacht werden.

5.1.	 Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko stellt bei Value-Add-Strate-
gien eine zentrale Herausforderung dar. Der Fonds 
investiert in Immobilien, die durch Sanierung, 
Umnutzung oder andere wertsteigernde Maßnah-
men optimiert werden sollen. Diese Maßnahmen 
erfordern finanzielle Mittel, während die Erträge 
aus den Immobilien häufig erst nach Abschluss 
der Entwicklungsmaßnahmen fließen. Dadurch 
entsteht ein temporäres Ungleichgewicht zwischen 

Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen, das zu Liquidi-
tätsengpässen führen kann.

Der Fonds muss sicherstellen, dass er während 
der Entwicklungsphase ausreichend liquide Mittel 
vorhält, um unerwartete Kosten oder Projektverzö-
gerungen abfedern zu können. Das Missverhältnis 
zwischen Kapitalbindung und Einnahmeerzielung 
erhöht das Risiko, dass der Fonds seinen Verpflich-
tungen, wie z. B. der Bedienung von Fremdkapital 
oder der Deckung laufender Betriebskosten, nicht 
fristgerecht nachkommen kann. Wichtige Kennzah-
len sind die Capex gegenüber den Kontoständen.

Kündigung durch Anleger:
Es besteht das Risiko, dass sämtliche Anleger 
ihre Anteile am geschlossenen Immobilienfonds 
kündigen könnten. Dieses Szenario stellt aus Sicht 
des Fonds ein erhebliches Liquiditätsrisiko dar, da 
dieser potenziell dazu gezwungen wäre, erhebliche 
liquide Mittel bereitzustellen, um den Rückforde-
rungen der Anleger nachzukommen. Dies kann den 
Fonds in eine prekäre Lage bringen, insbesondere 
wenn die liquiden Mittel durch laufende Investitio-
nen oder Kosten bereits stark beansprucht sind.

Auswirkungen auf die Liquidität:
Falls eine große Anzahl von Anlegern oder sogar 
alle Anleger gleichzeitig kündigen, könnte der 
Fonds gezwungen sein, Immobilien oder andere 
Vermögenswerte unter Zeitdruck zu veräußern, 
um die aus den Kündigungen resultierenden Aus-
einandersetzungsguthaben auszuzahlen. Solche 
Notverkäufe können zu suboptimalen Verkaufsprei-
sen führen und den Wert des Portfolios erheblich 
beeinträchtigen. Zudem könnten laufende Projekte 
aufgrund des plötzlichen Liquiditätsbedarfs ge-
stoppt oder verzögert werden, was die zukünftige 
Ertragskraft des Fonds weiter schwächt. Bei einem 
zu hohen Kapitalabfluss durch Kündigungen könnte 
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der Fortbestand des Fonds gefährdet sein. Wenn der 
Fonds nicht in der Lage ist, genügend liquide Mittel 
bereitzustellen oder Vermögenswerte zu einem 
angemessenen Preis zu veräußern, könnte dies zu 
einer Schieflage führen. In extremen Fällen könnte 
dies zur Liquidation des Fonds führen, wodurch 
alle Anleger ihr anteiliges Kapital zu einem mög-
licherweise ungünstigen Zeitpunkt zurückerhalten 
würden.

5.2.	 Vermarktungsrisiko
Das Vermarktungsrisiko bezieht sich auf die Gefahr, 
dass der Fonds Schwierigkeiten hat, die entwickel-
ten oder revitalisierten Immobilien erfolgreich zu 
veräußern. Der Verkauf der aufgewerteten Immo-
bilien ist ein wesentlicher Bestandteil des Fonds, 
um die Rendite für die Anleger zu maximieren. Das 
Verkaufsrisiko besteht darin, dass die Immobilien 
nicht zum geplanten Zeitpunkt oder nicht zu den 
erwarteten Preisen verkauft werden können. Dies 
kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst wer-
den, wie z. B. Marktveränderungen, eine sinkende 
Nachfrage nach bestimmten Immobilientypen oder 
wirtschaftliche Rezessionen.

5.3.	 Grunderwerbsteuerrisiko
Nach den Bestimmungen des Grunderwerb-
steuergesetzes entsteht die Pflicht zur Zahlung 
von Grunderwerbsteuer nicht nur bei der Übertra-
gung von Grundstücken sondern auch dann, wenn 
innerhalb einer Gesellschaft, die Grundbesitz hält, 
ein Gesellschafterwechsel von mindestens 95 % in 
einem Zeitrahmen von 5 Jahren erfolgt. Äquivalent 
behandelt wird dabei auch die Übertragung von 
treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen an einer 
(Fonds-)Gesellschaft. Derzeit rechtlich umstritten 
ist, ob auch die Aufnahme von neuen Treuhand-
kommanditisten zu einer mittel- oder unmittelbaren 
Änderung des Gesellschafterbestandes führt (Ver-
fahren anhängig beim BFH, Az.: II R 18/14). Sollte es 

daher innerhalb des genannten Zeitraums zu einem 
entsprechend hohen Anteil von Gesellschafterwech-
seln kommen, hätte die Fondsgesellschaft, ohne 
dass sie selbst Grundstücke überträgt bzw. erwirbt 
und ohne dass dies daher kalkuliert ist, Grund-
erwerbsteuer zu zahlen, was das Ergebnis der 
Gesellschaft und damit des Anlegers entsprechend 
negativ belasten würde.

5.4.	 Fremdfinanzierungsrisiko
Das Fremdfinanzierungsrisiko bezieht sich auf die 
Unsicherheiten, die mit der Beschaffung und Rück-
zahlung von Fremdkapital verbunden sind. Diese 
Risiken können sich sowohl auf die Liquidität des 
Fonds als auch auf seine langfristige Rentabilität 
auswirken.

Der Fonds ist ggf. auf Fremdkapital angewiesen, 
um Immobilien zu erwerben und die notwendigen 
Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen zu finan-
zieren. Oft sind diese Kredite variabel verzinst, so 
dass eine Erhöhung des Zinsniveaus zu unerwartet 
hohen Finanzierungskosten führen kann. Auch bei 
Festzinsdarlehen besteht das Risiko, dass die Zinsen 
bei einer Anschlussfinanzierung deutlich höher 
ausfallen als im ursprünglichen Finanzierungsplan 
vorgesehen.

Steigende Zinskosten können die Rendite des Fonds 
schmälern, da ein größerer Anteil der Einnahmen 
zur Bedienung von Fremdkapital aufgewendet 
werden muss.

Das Refinanzierungsrisiko bezieht sich auf die 
Gefahr, dass der Fonds bei Fälligkeit bestehender 
Kredite Schwierigkeiten hat, eine Anschlussfi-
nanzierung zu vergleichbaren bzw. günstigeren 
Konditionen zu erhalten. Dies kann problematisch 
werden, wenn der Immobilienmarkt in einer Ab-
schwungphase ist oder wenn sich die Bonität des 
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Fonds aufgrund von Projektrisiken oder geringeren 
Einnahmen als geplant verschlechtert.

Sollte der Fonds gezwungen sein, zu ungünstigeren 
Konditionen zu refinanzieren oder sogar Schwierig-
keiten haben, überhaupt eine Refinanzierung zu 
finden, könnte dies zu Liquiditätsengpässen führen. 
Im schlimmsten Fall könnte dies den Fonds dazu 
zwingen, Immobilien oder andere Vermögenswerte 
zu veräußern, um die Kreditverpflichtungen zu 
erfüllen.

5.5.	 Instandhaltungs- und Revitalisierungsrisiko
Das Risiko durch Instandhaltung und Revitalisie-
rungsmaßnahmen spielt eine zentrale Rolle. Hier 
können häufig Risiken im Zusammenhang mit dem 
Zustand der Immobilien, dem Umfang notwendiger 
Instandhaltungen und unvorhergesehenen Kosten 
auftreten. Immobilien erfordern kontinuierliche 
Instandhaltung, um ihren Wert zu erhalten und 
die Mieterzufriedenheit sicherzustellen. Wird die 
notwendige Instandhaltung vernachlässigt, können 
erhebliche Folgeschäden entstehen, die nicht nur 
höhere Reparaturkosten verursachen, sondern 
auch zu Mietausfällen führen können. Ein bestehen-
der Reparaturstau stellt hierbei ein besonderes 
Problem dar, da er hohe einmalige Kosten ver-
ursacht und den laufenden Betrieb der Immobilie 
beeinträchtigen kann.

Im Rahmen dieses Fonds besteht die Gefahr, dass 
der tatsächliche Zustand der erworbenen Immobi-
lien schlechter ist als erwartet und somit größere 
Reparaturen notwendig werden. Dies kann den 
Investitionsplan erheblich belasten und zu Verzöge-
rungen bei der Wertschöpfung führen.

Revitalisierungsmaßnahmen sind ein Kernbestand-
teil der Fondsstrategie, da diese darauf abzielt, den 

Wert von Immobilien durch Sanierung, Modernisie-
rung oder Umnutzung zu steigern. Dabei können 
jedoch erhebliche Risiken auftreten, insbesondere 
wenn die geplanten Maßnahmen komplex sind oder 
unerwartete technische Probleme aufdecken.

Ein häufiges Risiko besteht darin, dass die Revitali-
sierungsmaßnahmen teurer werden als ursprüng-
lich kalkuliert. Dies kann auf unerwartete bauliche 
Mängel, gestiegene Material- und Arbeitskosten 
oder geänderte behördliche Auflagen zurückzu-
führen sein. Solche Kostensteigerungen können die 
Rentabilität des Fonds schmälern und zu Liquidi-
tätsproblemen führen.

Zudem besteht das Risiko von Bauverzögerungen, 
die durch Genehmigungsprozesse, Lieferengpässe 
oder mangelnde Verfügbarkeit von Fachkräften 
verursacht werden können. Verzögerungen bei  
Revitalisierungsmaßnahmen haben direkte Aus
wirkungen auf den Zeitplan des Fonds, da sie  
die Vermietung oder den Verkauf der Immobilie 
hinauszögern.

5.6.	 Vermietungsrisiko 
Das Vermietungsrisiko besteht darin, dass die Im-
mobilien zu den geplanten Mietpreisen und inner-
halb der vorgesehenen Fristen nicht vollständig 
vermietet werden können. Dies kann Auswirkungen 
auf die Ertragslage und Liquidität des Fonds haben.

Ein wesentliches Element des Vermietungsrisikos 
ist das Leerstandsrisiko. Wenn es dem Fonds nicht 
gelingt, die Immobilien zeitnah zu vermieten, 
entstehen finanzielle Verluste durch entgangene 
Mieteinnahmen. Da die Value-Add-Strategie oft 
den Umbau oder die Sanierung von Immobilien 
umfasst, kann es zu Verzögerungen bei der Fertig-
stellung der Maßnahmen kommen, was wiederum 
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den Vermietungsprozess verzögert. In dieser Phase 
trägt der Fonds weiterhin die Betriebskosten, ohne 
Einnahmen aus Mieten zu generieren.

Zudem können wirtschaftliche oder standortbe-
zogene Faktoren dazu führen, dass die Nachfrage 
nach Mietobjekten geringer ausfällt als erwartet. 

Das Mietpreisrisiko besteht darin, dass die erzielten 
Mietpreise hinter den ursprünglich kalkulierten 
Werten zurückbleiben. Dies kann durch viele Fak-
toren verursacht werden, wie beispielsweise eine 
unerwartet schwache Nachfrage, eine Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
oder einen hohen Wettbewerb durch ähnliche 
Immobilien in der Umgebung. Wenn der Fonds ge-
zwungen ist, die Mietpreise zu senken, um Mieter 
anzuziehen, sinken die Erträge, was die Rentabilität 
und die Ausschüttungen an die Anleger negativ  
beeinflussen kann.

Neben dem Risiko des Leerstands und der Miet-
preishöhe spielt auch die Bonität der Mieter eine 
wichtige Rolle. Sollte es zu Zahlungsausfällen 
kommen, muss der Fonds auf alternative Einnah-
mequellen zurückgreifen, um laufende Kosten und 
Verpflichtungen zu decken. 

Ein hohes Mieterausfallrisiko führt nicht nur zu 
unmittelbaren finanziellen Verlusten, sondern kann 
auch zusätzliche Kosten verursachen, z. B. durch 
rechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Miet-
forderungen oder durch erneute Vermarktung der 
Flächen.

5.7.	 Bonitätsrisiko der Vertragspartner
Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner ihren  
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der KVG 
und der Fondsgesellschaft wegen Zahlungsschwie-

rigkeiten oder aus anderen Gründen nicht bzw. 
nicht in voller Höhe und/oder nicht zeitgerecht 
nachkommen und sich hierdurch negative Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des AIF 
bzw. die Beteiligung des Anlegers ergeben.

5.8.	 Maximales Risiko
Ungeachtet dieser Einschätzung können weitere  
Risiken, die bisher als solche noch nicht erkannt 
oder als unwesentlich eingestuft wurden, ebenfalls 
negative Auswirkungen haben. Risiken können 
nicht nur einzeln, sondern auch kumuliert auf-
treten. Dadurch können sich Risikofolgen über die 
Summe der Auswirkungen der einzelnen Risiken 
hinaus verstärken, woraus sich besonders nach-
teilige Effekte ergeben können. Die Realisierung 
einzelner oder mehrerer Risiken kann zur Insolvenz 
der Gesellschaft, bis hin zum Totalverlust der  
Beteiligung führen.
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6.	 Sonstige Angaben nach § 7 S. 1 Nr. 9 lit. c) aa) KARBV
6.1.	 Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 KAGB

Gemäß § 37 Abs. 1 KAGB legen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Geschäftsleiter 
und Mitarbeiter mit Kontrollfunktion bzw. mit gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter 
ein Vergütungssystem fest, das mit dem Risikomanagement- und Anreizsystem der Gesellschaft 
vereinbar ist.

Im Geschäftsjahr 2024 hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft an ihre Mitarbeiter Vergütungen 
in Höhe von insgesamt 550.259 € gezahlt. Diese Gesamtvergütung setzt sich aus einem fixen 
Anteil von 88,55 % und einem variablen Anteil von 11,45 % zusammen. Durchschnittlich wurden 
8,25 Mitarbeiter, davon vier Geschäftsführer, beschäftigt.

Durchschnittlich waren 6,25 Mitarbeiter, davon zwei Geschäftsführer, im Rahmen der kollek
tiven Vermögensverwaltung mit Tätigkeiten im Hinblick auf den AIF betraut und hatten damit 
wesentliche Auswirkungen auf dessen Risikoprofil. Die an die beteiligten Mitarbeiter gezahlten  
Vergütungen lagen bei insgesamt 525.259 €, wovon auf die Geschäftsführungsmitglieder 
267.439 € und auf die übrigen beteiligten Mitarbeiter 257.820 € entfielen.

Diese angegebenen Beträge sind keine Kosten, die der Fonds zu tragen hat. Es gab keine  
wesentlichen Änderungen des Vergütungssystems im Berichtszeitraum.
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6.2.	 Angaben zu wesentlichen Änderungen im Berichtsjahr gem. § 101 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 KAGB

1. Gesellschaft keine Änderung

2. Verwahrstelle keine Änderung

3. Abschlussprüfer keine Änderung

4. AAB/BAB/Verkaufsprospekt keine Änderung

5. Anlagestrategie keine Änderung

6. Anlageziel keine Änderung

7. Risiken keine Änderung

8. Auslagerung keine Änderung

9. Leverage keine Änderung

10. Bewertungsverfahren keine Änderung

11. Sonstige Sachverhalte den AIF betreffend Seit 01.01.2024 Übernahme der Verwaltung durch die  
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungs- 
gesellschaft mbH

6.3.	 Liquiditätsmanagement
Das Liquiditätsmanagement wird im Anhang unter Abschnitt »14. Angaben gemäß § 7 S. 1  
Nr. 9 lit. c) bb) KARBV i. V. m. § 300 Abs. 1 bis 3 KAGB« erläutert.

Tübingen, 28. Juli 2025
Verifort Capital III GmbH

Frank M. Huber
Geschäftsführer
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE VERIFORT CAPITAL III GMBH

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses  
und des Lageberichts

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Verifort Capital III 
GmbH, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-
hang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Verifort Capital III GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse
•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für bestimmte 
Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften des 
deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den 
einschlägigen europäischen Verordnungen und  
vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen 
europäischen Verordnungen.

Gemäß § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 Abs. 1 KAGB i. V. m. § 322  
Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m.  
§ 136 Abs. 1 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt »Verant- 
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts« unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der 
Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den  
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für bestimmte Personengesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften 
des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen 
Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für  
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
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diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verord-
nungen entspricht. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen 
europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung  
des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen 
Verordnungen entspricht sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 Abs. 1 KAGB i. V. m. § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs- 
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres- 
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus
•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 
ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resul-
tierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
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wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft 
bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit  
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten  
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die  
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr  
fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen 
Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.



37

Bilanz | Gewinn- und Verlustrechnung Anhang Lagebericht Bestätigungsvermerk

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE  
ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen 
zu den einzelnen Kapitalkonten

Prüfungsurteil
Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von  
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den  
einzelnen Kapitalkonten der Verifort Capital III GmbH zum 
31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den 
einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen 
ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen 
zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit  
§ 159 Satz 1 i. V. m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des 
International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 
3000 (Revised) »Assurance Engagements Other than Audits 
or Reviews of Historical Financial Information« (Stand 
Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
»Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten« 
unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die 
Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des 

IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an 
das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis 
angewendet. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der 
ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 
zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die  
ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verant-
wortlich für die in allen wesentlichen Belangen ordnungs-
gemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind  
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vor-
schriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungs-
gemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen falschen Zuweisungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (d. h. Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern sind.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 
ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der 
unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung 
von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den 
einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung 
des International Standard on Assurance Engagements 
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(ISAE) 3000 (Revised) »Assurance Engagements Other 
than Audits or Reviews of Historical Financial Informa-
tion« (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zu-
weisungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsge-
mäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus
•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, 
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon-
ten aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Zuweisung nicht aufgedeckt wird, ist höher  
als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Zuweisung nicht aufgedeckt wird, 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken,  
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Zuweisungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

•	 beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung 
von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu 
den einzelnen Kapitalkonten.

Köln, 30. Juli 2025
Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Thomas Varain	 Erik Barndt
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer
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Bilanzeid
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen 
der Jahresabschluss der Verifort Capital III GmbH ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Tübingen, 28. Juli 2025
Verifort Capital III GmbH

Frank M. Huber
Geschäftsführer




